
Allgemeine Preise zur Strombelieferung 
in Bocholt ab dem 01.01.2023
bei folgenden Angeboten: 

ELEKTRO-WÄRMEPUMPEN Arbeits-/Verbrauchspreis 
(Ct/kWh) 

Grundpreis 
Euro/Jahr

Basispreis1) Nettopreis2) Bruttopreis3) Nettopreis Bruttopreis3) 

Mit Sperrzeiten: 
Arbeits-/Verbrauchspreis in der 
Freigabezeit (derzeit 14.30 - 10.30 Uhr) 

In der Sperrzeit (derzeit 10.30 - 14.30 
Uhr) ist kein Strombezug möglich. 

33,300 35,767 42,562 

Ohne Sperrzeiten: 
NT (täglich 15.00 – 9.00 Uhr) 
HT (restliche Zeit) 

34,312 36,779 43,766 
34,812 37,279 44,361 

Grundpreis mit herkömmlicher Messeinrichtung 75,22 89,51 

Grundpreis mit moderner Messeinrichtung 93,38 111,12 

WÄRMESPEICHERSTROM 
Arbeits-/Verbrauchspreis 

(Ct/kWh) 
Grundpreis 
Euro/Jahr 

Basispreis1) Nettopreis2) Bruttopreis3) Nettopreis Bruttopreis3) 

Bei Einzählermessung mit und ohne 
Nachladung: 

Arbeits-/Verbrauchspreis 
bestimmungsgemäß während der 
Freigabestunden in der Nachtzeit 

33,650 37,065 44,107 

Arbeits-/Verbrauchspreis 
für anteiligen Haushaltsstrom 

34,650 38,065 45,297

Grundpreis mit herkömmlicher Messeinrichtung 46,12 54,88 

Grundpreis mit moderner Messeinrichtung 64,28 76,49 

Bei Zweizählermessung mit Nachladung: 

Arbeits-/Verbrauchspreis 
bestimmungsgemäß während der 

Freigabestunden in der Nachtzeit 32,860 36,275 43,167 

Freigabestunden in der Tageszeit 36,860 40,275 47,927 

Bei Zweizählermessung ohne Nachladung: 
Arbeits-/Verbrauchspreis 
bestimmungsgemäß  während der 
Freigabestunden in der Nachtzeit 

32,860 36,275 43,167 

Wandlerentgelt (sofern erforderlich) 36,80 43,79 

Grundpreis mit herkömmlicher Messeinrichtung 56,12 66,78 

Grundpreis mit moderner Messeinrichtung 74,28 88,39 

1) In die Kalkulation der Basispreise sind die Konzessionsabgabe und die vorläufigen Netzentgelte ab dem 01.01.2023 der
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eingegangen. 
2) Beinhaltet zudem folgende Umlagen und Steuern auf den Basispreis ab dem 01.01.2023: Umlage nach dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG): 0,357 Ct/kWh (0,000 Ct/kWh bei Wärmepumpen), Steuer nach dem Stromsteuergesetz: 
2,05 Ct/kWh, Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung: 0,417 Ct/kWh, Offshore-Netzumlage (nach § 17f 
EnWG): 0,591 Ct/kWh (0,000 Ct/kWh bei Wärmepumpen), Umlage nach § 18 der Verordnung abschaltbare Lasten: 0,000
Ct/kWh und die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): 0,000 Ct/kWh.
3) Nettopreis zzgl. Umsatzsteuer 19 %; Werte aus Gründen der Übersichtlichkeit zum Teil gerundet.




